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der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds 

green benefit

in der Zeit vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025.

Mit herzlichen Grüßen
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SEHR GEEHRTE ANLEGERIN, 
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im April 2026
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ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Ziel der Anlagepolitik des einzigen Teilfonds green benefit 
Global Impact Fund ist die Erwirtschaftung eines möglichst 
überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensan-
lagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärk-
ten. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologi-
sche, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. 
Der Fonds verfolgt dabei einen mittel- bis langfristigen In-
vestitionsansatz.

Der Fonds investiert im Wesentlichen in sog. Pure-Play  
Aktien von Unternehmen, deren Schwerpunkt in zehn Sek-
toren der Nachhaltigkeit liegen.

Unser Investmentuniversum setzt sich grundsätzlich aus 
folgenden 10 verschiedenen Sektoren zusammen:
	– Wasserstoff
	– Erneuerbare Energien
	– Elektromobilität
	– Energieeffizienz
	– Trinkwasseraufbereitung
	– Bionahrungsmittel
	– Gesundheit / Bildung
	– Nachhaltige Land- / Forstwirtschaft
	– Umweltfreundliche Produkte
	– Smart Grids

Im Jahr 2025 lag der Schwerpunkt der Investitionen weiter-
hin bei den Sektoren Wasserstoff, Erneuerbare Energien 
und Elektromobilität. Durch die Aufnahme eines neuen Sek-
tors Smart Grids wurde das Portfolio weiter diversifiziert.

Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote von 
90 % bis 100 % an. Die Fremdwährungsquote kann bis zu 
100 % betragen, da ein Großteil der Nachhaltigkeitsunter-
nehmen nicht im Euro-Raum beheimatet ist. Die größte Wäh-
rungsposition USD wird zum Euro regelmäßig abgesichert.

Die Umschichtungen werden so gering wie möglich gehal-
ten, da die Auswahl der Unternehmen auf Basis einer Ein-
schätzung zu deren langfristigen Geschäftsentwicklung 
stattfindet. Die für diese Branche typisch hohe Volatilität 
der Aktienkurse ist dabei zu akzeptieren. Eine Geldquote 
dient nur der Liquiditätssteuerung.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapi-
talanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders ge-
eignet für Anleger, die: - überdurchschnittlich risikobereit 
sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen 
möchten, - Wachstumsanlagen in Pure-Player der Nachhal-
tigkeit weltweit anstreben, - Ihr Kapital langfristig anlegen 
möchten.

PORTFOLIOSTRUKTUR

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025
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Sämtliche Investments sind direkte Investments in Aktien. 
Auf Investments in Fonds oder Zertifikate wurde verzichtet. 
Derivate wurden nur zur Absicherung von Währungsposi-
tionen im USD eingesetzt.

WERTENTWICKLUNG

Die Jahresendperformance betrug +22,34 % pro Anteil für 
die Anteilsklasse I und +21,65 % pro Anteil für die Anteils-
klasse P.

RISIKOANALYSE

Marktpreisrisiken:
Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der 
gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreis-
entwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage 
der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern be-
einflusst wird. Während des Berichtszeitraums bestanden 
in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von 
Aktien- und Währungsrisiken.

Währungsrisiken:
Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung 
als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der 
Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus 
solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert 
dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so redu-
ziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der 
Wert des Fondsvermögens. Wegen des Grundsatzes der 
Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch 
bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chan-
cen gegenüber.

Liquiditätsrisiken:
Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich 
in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im 
Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen 
gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jeder-
zeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen 
Verkaufserlös veräußert werden können. Aufgrund der zu-
meist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast 
alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet. 

Operationelle Risiken:
Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten 
verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das 
Versagen von internen Verfahren, Menschen und Syste-
men oder durch externe Ereignisse verursacht werden. 
Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft 
zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produkt-
risiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und 
Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden 
Vorkehrungen getroffen: 

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Order-
prozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung 
und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten 
ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahen-
ten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente 
erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.
Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen rele-
vanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die 
interne Revision überwacht.

*) Die Differenzen im Vergleich zu der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbe-
richt betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu 
den oben aufgeführten Produktarten.

SEKTORENALLOKATION INKL. SUBSEKTOREN  
ZUM 31.12.2025*)
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Sonstige Risiken:
Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 
2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg 
in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität ge-
prägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt 
von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampf-
handlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten 
Sanktionen, der weiteren Preisentwicklung, der Lage an 
den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen 
Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerika-
nische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon be-
troffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für 
das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es 
ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der 
Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter 
Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch 
die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens 
größeren Marktpreisrisiken. 

VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus 
der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste 
sind im Wesentlichen die Veräußerungen von Aktien ur-
sächlich.

SONSTIGE HINWEISE

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute 
Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Han-
seatische Investment- GmbH.

Die Verwahrstelle in Luxemburg ist Hauck & Aufhäuser 
Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.

Die Register- und Transferstelle ist Hauck & Aufhäuser Fund 
Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, 
Großherzogtum Luxemburg.

Die BN & Partners Capital AG mit Sitz in Steinstr. 33, D-50374 
Erftstadt ist Anlageberater des Fonds. Die green benefit 
AG mit Sitz in der Gustav-Weißkopf-Str. 7, D-90768 Fürth 
erfüllt weiterhin als vertraglich gebundener Vermittler die 
Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die An-
lagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG. Dies erfolgt 
im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung 
des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners 
Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 
2 WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorge-
nannten Wertpapierdienstleistungen eine entsprechende 
Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.

SONSTIGE INFORMATIONEN –  
NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Dieser Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale 
oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Sinne des 
Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.

Die Angaben über die ökologischen und/oder sozialen Merk-
malen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung sind in 
den „Regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absät-
ze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanz-
produkten“ enthalten.
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ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS  
ZUM 31. Dezember 2025

Netto-Teilfondsvermögen: UR E 60.962.182,33

Umlaufende Anteile: I-Klasse 8.725

P-Klasse 706.169

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

Kurswert in  
Fondswährung % des NTFV *)

I. Vermögensgegenstände 61.217 100,42

1. Aktien 58.174 95,43

2. Derivate 60 0,10

3. Bankguthaben 1.586                   2,60

4. Sonstige Vermögensgegenstände **) 1.397 2,29

II. Verbindlichkeiten -255 -0,42

III. Netto-Teilfondsvermögen 60.962 100,00

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

**) Zins- und Dividendenansprüche sowie Initial Margins
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GEOGRAFISCHE LÄNDERAUFTEILUNG DES WERTPAPIERVERMÖGENS 
(UNGEPRÜFT)**)

Kurswert in EUR % des NTFV *)

Vereinigte Staaten von Amerika 16.336.825,98 26,80

Deutschland 10.989.394,31 18,03

Kanada 9.721.291,96 15,94

Großbritannien 6.972.064,39 11,44

Kaimaninseln 5.482.330,25 8,99

Norwegen 2.821.088,76 4,63

Schweden 2.420.770,49 3,97

Belgien 1.335.646,00 2,19

Australien 1.332.752,09 2,19

Singapur 761.599,42 1,25

Wertpapiervermögen 58.173.763,65 95,43

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

**) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.
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VERMÖGENAUFSTELLUNG PER 31. Dezember 2025

Gattungsbezeichnung ISIN/ 
Verpflichtung Markt

Stücke bzw. 
Anteile bzw. 
Whg. in 1.000

Bestand 
31.12.2025 Kurs Kurswert  

in EUR
% des 

NTFV*)

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Aumann AG  DE000A2DAM03 STK 162.101 EUR 12,200000 1.977.632,20 3,24

Elia System Operator S.A./N.V.  BE0003822393 STK 12.220 EUR 109,300000 1.335.646,00 2,19

SFC Energy AG  DE0007568578 STK 56.357 EUR 12,080000 680.792,56 1,12

SMA Solar Technology AG  DE000A0DJ6J9 STK 102.655 EUR 33,420000 3.430.730,10 5,63

thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.  DE000NCA0001 STK 211.865 EUR 8,975000 1.901.488,38 3,12

Voltabox AG  DE000A2E4LE9 STK 427.571 EUR 4,400000 1.881.312,40 3,09

Novonix Ltd.  AU000000NVX4 STK 5.384.778 AUD 0,435000 1.332.752,09 2,19

Dynacert Inc.  CA26780A1084 STK 16.362.777 CAD 0,085000 864.652,05 1,42

Electrovaya Inc. Registered Shares o.N.  CA28617B6061 STK 94.100 CAD 10,710000 626.533,83 1,03

Nano One Materials Corp.  CA63010A1030 STK 2.180.255 CAD 1,060000 1.436.741,35 2,36

Ceres Power Holdings PLC  GB00BG5KQW09 STK 1.349.704 GBP 2,184000 3.381.614,71 5,55

ITM Power PLC  GB00B0130H42 STK 4.928.811 GBP 0,635000 3.590.449,68 5,89

Cavendish Hydrogen ASA Navne-Aksjer NK -,20  NO0013219535 STK 115.796 NOK 7,390000 72.451,24 0,12

Hexagon Purus AS  NO0010904923 STK 4.436.968 NOK 1,420000 533.436,16 0,88

NEL ASA  NO0010081235 STK 11.701.286 NOK 2,236000 2.215.201,36 3,63

PowerCell Sweden AB (publ)  SE0006425815 STK 875.821 SEK 29,900000 2.420.770,49 3,97

Ballard Power Systems Inc.  CA0585861085 STK 955.947 USD 2,570000 2.087.681,67 3,42

Canadian Solar Inc.  CA1366351098 STK 227.793 USD 24,310000 4.705.683,06 7,72

Daqo New Energy Corp. (Sp.ADRs) 5  US23703Q2030 STK 108.553 USD 30,210000 2.786.697,94 4,57

Enphase Energy Inc.  US29355A1079 STK 99.393 USD 33,130000 2.798.173,09 4,59

First Solar Inc.  US3364331070 STK 11.537 USD 268,250000 2.629.843,86 4,31

Fluence Energy Inc. Cl.A  US34379V1035 STK 155.718 USD 19,970000 2.642.495,29 4,33

Fuelcell Energy Inc. Registered Shares New  o.N.  US35952H7008 STK 217.080 USD 8,160000 1.505.245,41 2,47

JinkoSolar Holding Co. Ltd.  US47759T1007 STK 118.146 USD 26,850000 2.695.632,31 4,42

Plug Power Inc.  US72919P2020 STK 2.789.627 USD 1,970000 4.669.922,83 7,66

QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A  DL -,0001  US74767V1098 STK 226.594 USD 10,600000 2.041.040,45 3,35

Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 56.244.620,51 92,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.  DE000A255G02 STK 640.366 EUR 1,745000 1.117.438,67 1,83

Hyzon Motors Inc. Registered Shares o.N.  US44951Y2019 STK 93.504 USD 0,630600 50.105,05 0,08

Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N.  SGXZ57724486 STK 306.935 USD 2,920000 761.599,42 1,25

Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 1.929.143,14 3,16

Summe Wertpapiervermögen EUR 58.173.763,65 95,43

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten

Währungsterminkontrakte

FUTURES EUR/USD 03/26  33.750.000,00 XCME USD Anzahl 270 60.226,89 0,10

Summe der Devisen-Derivate EUR 60.226,89 0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.
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VERMÖGENAUFSTELLUNG PER 31. Dezember 2025

Gattungsbezeichnung ISIN/ 
Verpflichtung Markt

Stücke bzw. 
Anteile bzw. 
Whg. in 1.000

Bestand 
31.12.2025 Kurs Kurswert  

in EUR
% des 

NTFV*)

Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

Bank: UniCredit Bank GmbH EUR 2.038,59 2.038,59 0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg USD 137.803,55 117.100,23 0,19

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg GBP 1.278.073,57 1.466.185,12 2,41

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg CHF 663,45 714,31 0,00

Summe der Bankguthaben EUR 1.586.038,25 2,60

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche EUR 1,76 1,76 0,00

Dividendenansprüche EUR 8.737,30 8.737,30 0,01

Forderung gegenüber Brokern (Initial Margins) USD 1.633.500,00 1.388.086,34 2,28

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.396.825,40 2,29

Summe Teilfondsvermögen EUR 61.216.854,19 100,42

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

EUR-Kredite EUR -29.254,76 -29.254,76 -0,05

Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD -3,49 -2,17 0,00

Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -29.256,93 -0,05

Verbindlichkeiten gegenüber Brokern 

Variation Margin USD -70.875,00 -60.226,89 -0,10

Summe der Verbindlichkeiten gegenüber Brokern EUR -60.226,89 -0,10

Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -165.188,04 EUR -165.188,04 -0,27

Summe Teilfondsverbindlichkeiten EUR -254.671,86 -0,42

Netto-Teilfondsvermögen EUR 60.962.182,33 100 2)

green benefit Global Impact Fund - I

Anteilwert EUR 797,68

Umlaufende Anteile STK 8.725

green benefit Global Impact Fund - P

Anteilwert EUR 76,47

Umlaufende Anteile STK 706.169

Fußnoten:

*) NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

1) noch nicht abgeführte CSSF-Kosten, Portfoliomanagementvergütung, Register/Transferstellengebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Taxe d‘Abonnement, Verwahrstellenvergü-
tung, Verwaltungsvergütung, Beratervergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.
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WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)  per 30.12.2025

Australischer Dollar AUD 1,757550 = 1 Euro (EUR)

Kanadischer Dollar CAD 1,608550 = 1 Euro (EUR)

Schweizer Franken CHF 0,928800 = 1 Euro (EUR)

Britisches Pfund GBP 0,871700 = 1 Euro (EUR)

Norwegische Krone NOK 11,811150 = 1 Euro (EUR)

Schwedische Krone SEK 10,817650 = 1 Euro (EUR)

US-Dollar USD 1,176800 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte ist auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft 
erhältlich.

Diese Angabe ist Bestandteil der Erläuterungen. 
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Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG  
(INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH) 

für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

I. Erträge

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 190.747,15

2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland (vor Quellensteuer) EUR 88.224,25

Summe der Erträge EUR 278.971,40

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -177,05

2. Verwaltungsvergütung/ Fondsmanagementvergütung EUR -150.615,55

3. Verwahrstellenvergütung EUR -29.640,76

4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -57.965,65

5. Portfoliomanagementvergütung EUR -845.858,39

6. Taxe d'Abonnement EUR -25.133,70

7. Register- und Transferstellenvergütung EUR -31.921,75

8. Sonstige Aufwendungen EUR -226.591,14

9. Aufwandsausgleich EUR 14.051,13

Summe der Aufwendungen EUR -1.353.852,86

III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -1.074.881,46

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne aus Veräußerungsgeschäften EUR 2.874.449,85

2. Realisierte Verluste aus Veräußerungsgeschäften EUR -37.173.835,73

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -34.299.385,88

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -35.374.267,34

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 2.171.430,40

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR 43.830.789,56

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 46.002.219,96

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 10.627.952,62

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 30.188,75

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Kosten auf Ebene von Zielfonds) eines Jahres als Prozentsatz des 
durchschnittlichen Fondsvolumens aus. Die laufenden Kosten betrugen bei der Anteilklasse I 2,20 % und bei der Anteilklasse P 2,80 %.

Für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 erzielte der Fonds pro Anteil eine Wertentwicklung (nach BVI-Methode) von +22,34 % in der Klasse I sowie von +21,65 % in der 
Klasse P.
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*) Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

**) Diese Angabe ist Bestandteil der Erläuterungen.

ENTWICKLUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS 2025*)

2025

I. Wert des Nettoteilfondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 51.623.205,63

1. Mittelzufluss / -abfluss (netto) EUR -955.709,52

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: EUR 15.414.112,63

b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: EUR -16.369.822,15

2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR -333.266,40

3. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 10.627.952,62

davon nicht realisierte Gewinne: EUR 2.171.430,40

davon nicht realisierte Verluste: EUR 43.830.789,56

II. Wert des Nettoteilfondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 60.962.182,33

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI  
GESCHÄFTSJAHRE **)

Geschäftsjahr Netto-Teilfondsvermögen 
Mio. EUR Anteilwert

green benefit Global Impact Fund - I

31.12.2023 EUR 15,97 EUR 1.293,87

31.12.2024 EUR 7,43 EUR 652,00

31.12.2025 EUR 6,96 EUR 797,68

green benefit Global Impact Fund - P

31.12.2023 EUR 102,12 EUR 125,56

31.12.2024 EUR 44,20 EUR 62,86

31.12.2025 EUR 54,00 EUR 76,47
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GREEN BENEFIT (DER „FONDS“) MIT SEINEM TEILFONDS  
GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND 

1. ALLGEMEINES

Der Fonds green benefit  ist ein Fonds nach Teil I des Lu-
xemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) 
und wurde als rechtlich unselbständiges Sondervermögen 
„fonds commun de placement“ auf unbestimmte Zeit er-
richtet. Der Fonds erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/
EG vom 13. Juli 2009 in seiner jeweils aktuellen Fassung 
(„OGAW-Richtlinie“). Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds 
mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet. 

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST 
Hanseatische Investment-GmbH, eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in 
D-22297 Hamburg, Kapstadtring 8 (die „Verwaltungsgesell-
schaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf unbestimmte Zeit 
gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungs-
gesellschaft im Sinne des deutschen Kapitalanlage-
gesetzbuches (KAGB). Sie hat der für sie zuständigen 
Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 
die Absicht angezeigt, im Großherzogtum Luxemburg die 
kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit 
Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungs-
gesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsan-
zeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.

2. WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND  
BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Jahresabschluss wird in der Verantwortung der Ge-
schäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in Überein-
stimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und 
Darstellung von Berichten erstellt. Da der Umbrella-Fonds 
green benefit zum 31. Dezember 2025 aus nur einem Teil-

fonds, dem green benefit Global Impact Fund besteht, sind 
die Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens, die 
Veränderung des Netto-Teilfondsvermögens sowie die Auf-
wands- und Ertragsrechnung des green benefit Global Im-
pact Fund gleichzeitig die konsolidierten oben genannten 
Aufstellungen des Umbrella-Fonds green benefit. Dieser 
Jahresabschluss wurde nach dem Grundsatz des Fortfüh-
rungsprinzips erstellt. Daneben gelten die gemäß Artikel 6 
des Verwaltungsreglements nachfolgenden wesentlichen 
Bewertungsregeln:

1.	 Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro 
(EUR) („Referenzwährung“).

2.	 Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im 
jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene 
Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige 
weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Ver-
kaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abwei-
chende Währung angegeben ist („Anteilklassenwäh-
rung“). 

3.	 Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder 
einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahr-
stelle an jedem Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag 
in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg ist, mit 
Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres 
(„Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimal-
stellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für 
einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert min-
destens zweimal im Monat zu berechnen ist. 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, 
den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu 
ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlun-
gen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Be-
wertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser 
Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Aus-
gabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf 
Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember 
eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESBERICHT DES GREEN BENEFIT ZUM 31. DEZEMBER 2025
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4.	 Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu 
dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte 
abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds 
(„Netto- Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag 
ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag 
im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds 
geteilt.

5.	 Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonsti-
gen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsregle-
ments Auskunft über die Situation des Fondsvermögens 
des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die 
Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenz-
währung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsver-
mögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a.	 Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Fi-

nanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, 
die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, wer-
den zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verläss-
liche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungs-
tag vorhergehenden Börsentages bewertet.

	 Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teil-
fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) so-
wie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse 
amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schluss-
kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 
bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffe-
nen Teilfonds Erwähnung.

	 Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgelei-
tete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige An-
lagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert 
sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeb-
lich.

b.	 Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Fi-
nanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, 
die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind 
(oder deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder Li-
quidität als nicht repräsentativ angesehen werden), 
die aber an einem geregelten Markt gehandelt wer-
den, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht gerin-
ger als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs 
des dem Bewertungstag vorhergehenden Handels-
tages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft 
nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs 

hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sons-
tige Anlagen verkauft werden können.

	 Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teil-
fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinst-
rumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) 
sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapier-
börse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. 
aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsenta-
tiv angesehen werden), die aber an einem geregelten 
Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfüg-
baren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach 
Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, 
zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, ab-
geleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige 
Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. 
Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Er-
wähnung.

c.	 OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungs-
gesellschaft festzulegenden und überprüfbaren 
Grundlage auf Tagesbasis bewertet.

d.	 Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum 
letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rück-
nahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren 
Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 
bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme 
ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festge-
legt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle an-
deren Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert 
bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach 
Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nach-
prüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

e.	 Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls 
die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an 
einem geregelten Markt gehandelt werden und falls 
für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genann-
ten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wur-
den, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die 
sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum 
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwal-
tungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein 
anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln 
(z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksich-
tigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

f.	 Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüg-
lich Zinsen bewertet.
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g.	 Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und 
Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nenn-
wert angesetzt.

h.	 Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstru-
menten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) 
und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung 
als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem 
unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 
17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten De-
visenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden 
Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung 
umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisen-
transaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder 
abgesetzt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teil-
fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstru-
mente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) so-
wie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als 
die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter 
Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten 
Devisenkurs in die entsprechende Teilfondswährung 
umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devi-
sentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder 
abgesetzt. Dies findet im Anhang der betroffenen Teil-
fonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Aus-
schüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anle-
ger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6.	 Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend 
aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit 
jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet 
wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertbe-
rechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den 
vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse 
getrennt.

7.	 Dieser Jahresabschluss wurde auf Grundlage des zuletzt 
im Geschäftsjahr berechneten Nettoinventarwerts zum 
30. Dezember 2025 erstellt. 

8.	 Im Rahmen der letzten Nettoinventarwertberechnung 
zum 30. Dezember 2025 wurden die Wertpapiere des In-
vestmentportfolios des Green Benefit, wie im Verkaufs-
prospekt beschrieben, zum letzten verfügbaren Kurs  
des vorhergehenden Bewertungstages (29. Dezember 

2025; letzte Nettoinventarwertberechnung zum 30. 
Dezember 2025) bewertet. Unter Zugrundelegung der 
Wertpapierkurse per 31. Dezember 2025 ermittelt sich für 
den Green Benefit aufgrund von Marktbewegungen ein 
Bewertungsunterschied von EUR +591.237,30 der einen 
signifikanten Einfluss in Höhe von 0,97 % des Netto-Teil-
fondsvermögens darstellt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus 
rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von 
+/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) enthalten. 

3. BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxem-
burg der so genannten taxe d’abonnement in Höhe von der-
zeit 0,05% p.a. bzw. 0,01% p.a. für die Fonds oder Anteilklas-
sen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger 
ausgegeben werden. Die taxe d’abonnement ist vierteljähr-
lich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-
Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d’abonnement 
ist für den Teilfonds bzw. den jeweiligen Anteilklassen in 
dem Abschnitt Der Teilfonds im Überblick erwähnt. 

Soweit der Fonds in anderen Luxemburger Investmentver-
mögen angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d’abon-
nement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des 
Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Invest-
mentvermögen angelegt ist. 

Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermö-
gens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteu-
ert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen 
das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung 
unterworfen sein. In solchen Fällen sind weder die Verwahr-
stelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von 
Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über 
Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des 
Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme 
von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und ggf. 
beraten zu lassen.
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Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Invest-
mentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig 
sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen 
auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzog-
tum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erb-
schaft- noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die 
jeweiligen nationalen Steuervorschriften. 

Natürliche Personen mit Wohnsitz im Großherzogtum Lu-
xemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich an-
sässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Be-
zugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine 
abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese 
Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch 
Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig 
wurde im Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer 
abgeschafft.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über die 
Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz 
und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu 
informieren und ggf. beraten zu lassen.

4. VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Die Erträge aller Anteilscheinklassen werden ausgeschüttet.

Nähere Informationen zur Vertragsverwendung sind für den 
jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Ver-
kaufsprospekt enthalten.

5. INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN UND  
AUFWENDUNGEN

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren 
können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen wer-
den.

6. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, 
die im Geschäftsjahr auf Rechnung des Fonds separat aus-
gewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusam-
menhang mit einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, 

Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen Vermö-
gensgegenständen stehen. Zu diesen Kosten zählen im 
Wesentlichen Kommissionen, Abwicklungsgebühren und 
Steuern.

7. ERTRAGSAUSGLEICH

Im ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich 
und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten 
während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die 
der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der An-
teilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

8. ERFOLGSVERGÜTUNG GEMÄSS  
VERKAUFSPROSPEKT VOM 21. MAI 2025

Der Portfoliomanager kann für die Verwaltung des Sonder-
vermögens je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängi-
ge Vergütung in Höhe von bis zu 15 % (Höchstbetrag) des 
Betrages erhalten, um den der Anteilswert am Ende einer 
Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes 
am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden 
übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit 
der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber 
hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode 
um 5 % übersteigt („Hurdle Rate“).

Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf voran-
gegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Be-
rechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen 
Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrech-
nungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt 
an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn 
der ersten Abrechnungsperiode.

Nach Ablauf der ersten 6 Abrechnungsperioden, wird 
die Wertentwicklung für die Feststellung der High Water 
Mark auf die zurückliegenden 5 Abrechnungsperioden be-
schränkt. Dies bedeutet, dass ein etwaiger Höchststand der 
Wertentwicklung in der ersten Abrechnungsperiode nicht 
mehr berücksichtigt wird. Für danach folgende Abrech-
nungsperioden bedeutet dies, dass ein etwaiger Höchst-
stand der dann zeitlich weiter als 5 Jahre zurückliegenden 
Abrechnungsperioden keine Berücksichtigung mehr findet.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird nach Abzug aller Kos-
ten (z.B. Management- oder Verwaltungsgebühren) berech-
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net. Eine negative Performance muss zunächst vollständig 
aufgeholt werden, bevor eine Auszahlung der Performance-
fee erfolgen kann.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar. und endet 
am 31. Dezember eines Kalenderjahres.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird jeden Bewertungstag 
auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl umlaufender 
Anteile berechnet.

Die Auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung für eine 
Abrechnungsperiode erfolgt direkt im Anschluss an das 
Ende der jeweiligen Abrechnungsperiode.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen 
Mehrwertsteuer.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr ist keine Performance 
Fee angefallen.

9. WESENTLICHE EREIGNISSE IM  
BERICHTSZEITRAUM

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 
2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg 
in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität ge-
prägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt 
von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampf-
handlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten 
Sanktionen, der weiteren Preisentwicklung, der Lage an 
den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen 
Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerika-
nische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon be-
troffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für 
das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es 
ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der 
Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter 
Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch 
die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens 
größeren Marktpreisrisiken.

Weitere wesentliche Änderungen sowie sonstige wesent-
liche Ereignisse haben sich darüber hinaus im Berichtszeit-
raum nicht ergeben. 

10. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM  
ABSCHLUSSSTICHTAG

Nach Abschluss des Geschäftsjahres hat sich die geopoli-
tische Situation verschärft, insbesondere durch den Ende 
Februar 2026 eskalierten militärischen Konflikt zwischen 
den USA, Israel und dem Iran. 

Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von 
vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhand-
lungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sank-
tionen, der weiteren Preisentwicklung, der Lage an den 
Rohstoffmärkten (insbes. Öl und Gas) sowie anstehenden 
geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, 
dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an 
den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt 
sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertent-
wicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisri-
siken.

Dr. Christian Schumacher wurde zum 1. April 2026 als Ge-
schäftsführer der HANSAINVEST Hanseatische Investment-
GmbH bestellt. 

Für den Fonds „green benefit“ und seinen Teilfonds „green 
benefit Global Impact Fund“ trat mit Wirkung zum 16. April 
2026 ein neuer Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsregle-
ment in Kraft. Darin wurde unter anderem folgende Ände-
rungen vorgenommen:

Aktualisierung der Liquiditätsmanagementinstrumenten: 
Konkret werden hierbei die folgenden Instrumente vorge-
sehen:

	– Beschränkung der Anteilrücknahme
	– Teilweises Swing Pricing
	– Abspaltung illiquider Anlagen (Side Pockets)
	– Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Nach dem Abschlussstichtag ergaben sich darüber hinaus 
keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche 
Ereignisse. 
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An die Anteilinhaber des 
green benefit 
Kaptstadtring 8 
D-22297 Hamburg

BERICHT DES „REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE“ 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss des green benefit („der Fonds“) und seiner jeweiligen 
Teilfonds, bestehend aus der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens, der 
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der 
Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr 
sowie den Erläuterungen mit einer Zusammenfassung bedeutsamer 
Rechnungslegungsmethoden, geprüft.  
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit 
den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die 
Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner jeweiligen 
Teilfonds zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des 
Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die 
Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der 
„Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) angenommenen internationalen 
Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 
23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen
wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d’entreprises agréé“ für die
Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von dem
Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen
„International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for
Accountants“ („IESBA Code“), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen,
welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle
sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen 
Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die 
sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im 
Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren 
Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss. 
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir 
geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen. 



Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung 
darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche 
Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der 
Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen 
Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns 
durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche 
Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben 
diesbezüglich nichts zu berichten. 

Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft und der für die 
Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss 
Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die 
Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung 
mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur 
Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die die 
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die 
Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung der 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds 
und seiner jeweiligen Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern 
einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der 
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht die 
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu 
liquidieren oder einzelne seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen 
oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.  
Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des 
Jahresabschlusserstellungsprozesses. 

Verantwortung des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung 
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, 
falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“, 
welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem 
hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der 
CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon 
ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 



Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 
23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

— Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im 
Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen 
Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

— Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben. 

— Beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung der 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der 
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen. 

— Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die 
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Fonds oder einzelner seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bericht des „réviseur d’entreprises agréé“ auf die dazugehörigen 
Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen 
sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der 
Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „réviseur d’entreprises agréé“ erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einzelne seiner Teilfonds die 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können. 

— Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Erläuterungen und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt. 

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen 
einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der 
Prüfung identifizieren. 

Luxemburg, 29. April 2026 KPMG Audit S.à r.l. 
Cabinet de révision agréé 

Michaela Saar 
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WEITERE INFORMATIONEN (UNGEPRÜFT) ZUM JAHRESABSCHLUSS 
ZUM 31. DEZEMBER 2025

1. TRANSPARENZ VON WERTPAPIER- 
FINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN  
WEITERVERWENDUNG

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, als 
Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alter-
nativer Investmentfonds (AIFM), fällt per Definition in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsge-
schäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR). 

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen keine Wertpapierfi-
nanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne 
dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden 
Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genann-
ten Verordnung an die Anleger aufzuführen. 

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanz-
instrumenten des Fonds können jeweils aus dem aktuellen 
Verkaufsprospekt entnommen werden.

2. RISIKOMANAGEMENT

Commitment Approach:
Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Posi-
tionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entspre-
chenden (ggf. delta-gewichteten) Basiswertäquivalente 
oder Nominale umgerechnet. Dabei werden Netting- und 
Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten 
und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Ba-
siswertäquivalente darf den Gesamtnettowert des Fonds-
portfolios nicht überschreiten.

VaR-Ansatz:
Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-sta-
tistisches Konzept und wird als ein Standard-Risikomaß im 
Finanzsektor verwendet. Der VaR gibt den möglichen Ver-
lust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums 
(so genannte Halteperiode) an, der mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit (so genanntes Konfidenzniveau) nicht 
überschritten wird.

	– Relativer VaR-Ansatz:
Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds den 
VaR eines Referenzportfolios um einen von der Höhe des 
Risikoprofils des Fonds abhängigen Faktor nicht überstei-
gen. Der aufsichtsrechtlich maximal zulässige Faktor be-
trägt 200 %. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich 
ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds.

	– Absoluter VaR-Ansatz:
Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR (99 % Kon-
fidenzniveau, 20 Tage Haltedauer) des Fonds einen von 
der Höhe des Risikoprofils des Fonds abhängigen An-
teil des Fondsvermögens nicht überschreiten. Das auf-
sichtsrechtlich maximal zulässige Limit beträgt 20 % des 
Fondsvermögens.

Für Fonds, deren Ermittlung des Gesamtrisikos durch die 
VaR-Ansätze erfolgt, schätzt die Verwaltungsgesellschaft 
den erwarteten Grad der Hebelwirkung. Dieser Grad der 
Hebelwirkung kann in Abhängigkeit der jeweiligen Marktla-
gen vom tatsächlichen Wert abweichen und über- als auch 
unterschritten werden. Der Anleger wird darauf hingewie-
sen, dass sich aus dieser Angabe keine Rückschlüsse auf 
den Risikogehalt des Fonds ergeben. Darüber hinaus ist 
der veröffentlichte erwartete Grad der Hebelwirkung explizit 
nicht als Anlagegrenze zu verstehen.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 
wurde zur Überwachung und Messung des mit Derivaten 
verbundenen Gesamtrisikos für den Fonds green benefit 
der Commitment Approach verwendet.

3. ANGABEN ZUM VERGÜTUNGSSYSTEM

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter-
liegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung 
ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergü-
tungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie 
über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. 
Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehl-
anreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das 
Vergütungssystem der HANSAINVEST Hanseatische Invest-
ment-GmbH wird unter Einbeziehung des Risikomanage-
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ments und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich 
auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems 
mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
	
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich 
nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 
Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergü-
tung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausge-
staltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. 
der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die 
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat hier-
auf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der 
leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für 
variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil 
der variablen Vergütung darf dabei maximal 30 % der Ge-
samtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismä-
ßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert 
aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST 
Hanseatische Investment-GmbH erfolgt auf einzelvertrag-
licher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen 
festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. 		
			 
Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat er-
örtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der 
einzelnen Fonds.						   
	
Derzeit ist nur die Geschäftsführung als Risikoträger der 
Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die 
Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der 
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH erfüllt die 
Anforderungen  des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für so-
lide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD 
(ESMA/2013/232). 	

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der
Vergütungspolitik				  

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhal-
tung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunk-
te dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variab- 
 
len Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie 
über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der 
festgelegten Vergütungspolitik			 

Keine Änderung im Berichtszeitraum.			 
							     
Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST 
Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Ge-
schäftsjahr 2025	 		

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der 
KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsfüh-
rer):	 EUR		 30.197.983,81
davon fix:	 EUR		 25.806.069,78
davon variable:	 EUR		 4.391.914,03	
	
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durch-
schnitt): 367			 
		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2025 
der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risiko-
träger):	 EUR	 1.535.125,12

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf 
den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und betreffen 
ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft 
beschäftigten Mitarbeiter. 
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4. REGELMÄSSIGE INFORMATIONEN ZU DEN IN ARTIKEL 8 ABSÄTZE 1, 2 UND 2A DER VERORDNUNG (EU) 
2019/2088 UND ARTIKEL 6 ABSATZ 1 DER VERORDNUNG (EU) 2020/852 GENANNTEN FINANZPRODUKTEN

Eine nachhaltige Investition 
ist eine Investition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur Errei-
chung eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese Investition 
keine Umweltziele oder sozia-
len Ziele erheblich beeinträch-
tigt und die Unternehmen, in 
die investiert wird, Verfahrens-
weisen einer guten Unterneh-
mensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das in 
der Verordnung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein Ver-
zeichnis von ökologisch 
nachhaltigen Wirtschafts-
tätigkeiten enthält. In dieser 
Verordnung ist kein Verzeich-
nis der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten fest-
gelegt.
Nachhaltige Investitionen mit 
einem Umweltziel könnten 
taxonomiekonform sein oder 
nicht.

Name des Produkts: 	 Unternehmenskennung (LEI-Code):
“green benefit” mit dem Teilfonds 	 529900BAUA8Y5OKN4J87 
“green benefit Global Impact Fund”	

ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE

INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN 
ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien öko-
logische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen. 

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   
Ja             

 
Nein

  
Es wird ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 0 %

  
Es werden damit ökologische/
soziale Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitio-
nen angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 85,86 % an 
nachhaltigen Investitionen

  
in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

  
in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen 
sind

 mit einem sozialen Ziel

  
Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen 
mit einem sozialen Ziel  
getätigt: 0 %

 
Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investments  
getätigt.

Mit Nachhaltigkeitsindikato-
ren wird gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale erreicht 
werden.
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Mindestens 80% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere inves-
tiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt 
werden und von dem Datenprovider ISS ESG unter ökologischen und sozialen 
Kriterien analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote 
von 80% sind nur solche Vermögensgegenstände erwerbar, die als nachhaltige 
Investition gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind.  Ferner 
wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. 

Im Rahmen dieser Quote müssen mindestens 1 % auf ökologische und mindestens 
1 % auf soziale Ziele hin ausgerichtet sein.

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die nachhaltigen Investitionen in 
wirtschaftliche Tätigkeiten ihrerseits darauf ausgerichtet sind zu der Erfüllung 
mindestens eines der beiden Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable De-
velopment Goals, im Folgenden „SDG“)

	– 7 Bezahlbare und saubere Energie (Social-Investment)
	– 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden (Environmental-Investment)
	– 13 Maßnahmen zum Klimaschutz (Environmental-Investment)

beizutragen.

Daneben berücksichtigt der Fonds bestimmte Ausschlusskriterien, die gewisse 
Umsatzschwellen beinhalten können. Damit wird beworben, dass in bestimmte 
ökologisch und / oder sozial negativ behaftete Geschäftszweige nicht oder aber 
nur bis zu einer bestimmten Umsatzschwelle investiert wird.

Entsprechend wird mit dem Sondervermögen beworben, dass im Rahmen der 
zuvor genannten Mindestquote von 80 % nur solche Titel erworben werden, die  
entweder wenigstens einen Beitrag zu dem SDG 7, SDG 11 und/ oder einen Bei-
trag zu dem SDG 13 leisten. 

Die diesbezüglichen Daten werden durch den Datenprovider Clarity AI zur Ver-
fügung gestellt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in 
den Anlageprozess implementiert. 

Folgende Verstöße wurden im Berichtszeitraum zu den im Verkaufsprospekt dar-
gestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt: 
– Investition in Wertpapiere – min. 80 % ESG (Zeitraum 22.04.2025 – 23.04.2025)

Weitere Verstöße gab es im Berichtszeitraum nicht. 
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Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten 
des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt 
werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien 
verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, 
wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien eingehalten. 
Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent 
werden konnten.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen 
derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkun-
gen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nach-
haltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind 
neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen er-
heblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die 
zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in aus-
reichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen 
die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. 
Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil 
ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verord-
nung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir 
in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer 
Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nach-
haltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger 
Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

I. Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie 

Das SDG 7 ist aufgrund seiner Ausrichtung auf soziale Aspekte, wie Zugang zu Ener-
gie im Rahmen einer Grundversorgung, Bezahlbarkeit und Sauberkeit im Sinne von 
gesundheitlicher Unbedenklichkeit, dem Ziel der Erreichung der sozialeren Gestaltung 
der Gesellschaft zugeordnet.

Das SDG 11 zielt darauf ab, den Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, integ-
rative und nachhaltige Industrialisierung sowie Innovation zu fördern. Es ist deshalb 
dem Ziel der Erhaltung der Umwelt zugeordnet. 
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Das SDG 13 zielt zunächst darauf ab, durch Vermeidung oder Abmilderung des Klima-
wandels andere Umweltfaktoren (z.B. Temperatur, Niederschlag) stabil zu halten und 
ist daher dem Ziel der Erhaltung der Umwelt zugeordnet.

Ein Beitrag wird unterstellt, sofern das Unternehmen in welches investiert wird, we-
nigstens 20 % seines Umsatzes mit einer wirtschaftlichen Aktivität im Bereich der 
vorgenannten SDG 7, 11 oder 13 erwirtschaftet.

Konkret berücksichtigt das Fondsmanagement bei Investitionsentscheidungen Daten, 
die von Clarity AI erhoben werden.

Im Rahmen dieser Quote müssen mindestens 1 % auf ökologische und mindestens 1 % 
auf soziale Ziele hin ausgerichtet sein.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere wiesen ein ESG-Gesamtrating, Erfüllung von 
Kriterium (1), (2)  und/oder (3) in Höhe von 86,85 % auf.

II. Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien 

Des Weiteren werden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen 
erworben, die
(1)	 Umsatz aus der Herstellung von Antipersonenminen oder Komponenten von Anti-

personenminen, einschließlich improvisierter Sprengkörper (IED; von chemischen 
und biologischen Waffen; von Streumunition, Submunition oder Plattformen, von 
Waffen, die weißen Phosphor ausschließlich für militärische Zwecke verwenden, 
von ganzen strategischen Teilen oder Plattformen für Kernwaffen, Kernwaffen-
systeme oder Kernwaffenkomponenten (inklusive Atom-U-Booten) sowie Umsatz 
aus der Herstellung oder dem Einzelhandel von Handfeuerwaffen, Pistolen, Schrot-
flinten, Gewehren, Revolvern und Munition sowohl für den Zivilgebrauch als auch 
für die militärische Nutzung generieren. 

(2)	 Umsatz aus der Herstellung oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen generieren; 
(3)	 Umsatz mit der Herstellung von Tabakprodukten generieren; 
(4)	 Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren; 
(5)	 Umsatzes mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen auf Ölsandbasis 

oder mit dem hydraulischem Fracking generieren; 
(6)	 Umsatz mit nuklearer Energieerzeugung generieren; 
(7)	 Umsatz mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle generieren; 
(8)	 in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht 

auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes oder 
gegen die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen; 

(9)	 Umsatz mit der Förderung von Uran generieren; 
(10)	 Umsatz mit der Produktion und dem Vertrieb von zivilen Feuerwaffen generieren; 
(11)	 Umsatz mit Glücksspiel generieren; 
(12)	 Umsatz mit gentechnisch veränderten Produkten generieren; 
(13)	 Umsatz mit Pornographie generieren; 
(14)	 Umsatz mit der Herstellung von alkoholischen Produkten generieren; 
(15)	 Umsatz mit Bohrungen in der Arktis generieren; 
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(16)	 Umsatz mit der Förderung von Ölsanden generieren; 
(17)	 Umsatz mit der Gewinnung von Palmöl generieren; 
(18)	 die gegen die Ausschlüsse im Zusammenhang mit Paris-abgestimmten EU-Re-

ferenzwerten (sog. Paris aligned Benchmark „PAB“) im Sinne von Art. 12 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils aktuell gültigen Fassung verstoßen. 

Weitere Details sind der Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung gem. Art. 10 Verord-
nung (EU) 2019/2088 des Fonds zu entnehmen. Diese ist verfügbar unter 
https://www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/

… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 wurde ein ESG-Rating SDG 
Solution Score von mindestens 2 (ISS) von 59,69% erzielt. Es wurden keine Verstöße 
gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (59,69 %). Davon waren gemäß 
#1A Nachhaltige Investitionen 58,41 %.
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (41,59 %).
#2 Andere Investitionen (40,31 %).

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 wurde ein ESG-Rating SDG 
Solution Score von mindestens 2 (ISS) von 87,87% erzielt. Es wurden keine Verstöße 
gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (87,87 %). Davon waren gemäß 
#1A Nachhaltige Investitionen 100,00 %.
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (0,00 %).
#2 Andere Investitionen (12,13 %).

Die aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden weder von einem Wirtschafts-
prüfer noch von einem unabhängigen Dritten überprüft.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-
xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unions-
kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-
jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investi-
tionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele eben-
falls nicht erheblich beeinträchtigen.
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WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTTIGSTEN  
NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSFAKTOREN 
BERÜCKSICHTIGT?

Die Ausschlusskriterien werden im Verkaufsprospekt definiert und aufgeführt.

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Son-
dervermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigt und durch 
welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt ist, diese zu vermeiden, bzw. 
zu verringern: 

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (2) 
und (4) – (8) für Unternehmen sowie die Ausschlusskriterien Nr. (9) und (10) für Staaten 
herangezogen. 

Die unter Ausschlusskriterium Nr. (2) genannten Konventionen, die sich konkret auf 
die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produk-
tion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus 
beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kont-
roverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten 
der Opferhilfe. 

Die mit Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) aufgegriffene Begrenzung der Strom-
erzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher 
Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO2-Emissionen einzuordnen. 

Das Ausschlusskriterium Nr. (8) greift den UN Global Compact, sowie die OECD Leit-
sätze für Multinationale Unternehmen auf. 

Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, 
die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 
10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschenrechte 
(Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3-6), Ökologie (Prinzipien 7-9) und 
Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen. 

Entsprechend der Prinzipien 1 – 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die 
international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. 

Die Prinzipien 3 – 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte 
respektieren und umsetzen. 

Im Rahmen der Prinzipien 7 – 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltig-
keit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: 
Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung 
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nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass 
Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen. 

Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, welt-
weit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze 
für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinves-
titionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf. 

Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht 
und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern 
und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden 
insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungs-
arbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und der jeweiligen 
individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt. 

Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten 
auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Ab-
kommen drei Ziele: 

	– Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius 
im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten be-
mühen, den Temperaturanstieg auf 1,5 % im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen. 

	– Treibhausgasemissionen zu mindern
	– die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. 

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch 
welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche Nachhal-
tigkeitsfaktoren abgemildert werden sollen. Die Auswahl der Nachhaltigkeitsfaktoren 
beruht auf der im Entwurf vorliegenden delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 
2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor.
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Nachhaltigkeitsfaktor/ 
PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

1.Treibhausgasemissio-
nen (GHG Emissions)

2. CO2-Fußabdruck  
(Carbon Footprint)

3. Treibhausgasinten-
sität der im Portfolio 
befindlichen Unterneh-
men (GHG intensity of 
investee companies)

Ausschluss- 
kriterien  
Nr. (4), (5), (6)  
und (8)

Durch die in den Ausschlusskriterien
Nr. (4), (5) und (6) genannte Umsatz-
schwelle hinsichtlich Unternehmen, 
welche Umsatz mit der Stromerzeu-
gung aus fossilen Brennstoffen  
erwirtschaften, sowie durch den  
Ausschluss von Unternehmen,  
welche schwere Kontroversen mit  
den UN Global Compact und damit  
ebenfalls mit den Prinzipien 7-9 des  
UN Global Compacts aufweisen,  
kann davon ausgegangen werden,  
dass mittelbar weniger Emissionen 
ausgestoßen werden. 

4. Exposition zu Unter-
nehmen aus dem Sektor 
der Fossilen Brennstoffe 
(Exposure to companies 
active in the fossile fuel 
sector)

Ausschluss- 
kriterien  
Nr. (4) – (7), (9) 
sowie (15) und 
(16)

Investitionen in Aktivitäten im
Bereich fossile Brennstoffe sind für
den Fonds aufgrund der in den
Ausschlusskriterien verankerten
Umsatzschwellen begrenzt,
wodurch eine entsprechende
Exposition teilweise vermieden wird.

5. Anteil von nicht- 
erneuerbarer Energie  
an Energieverbrauch 
und -produktion  
(Share of non-renewable 
energy consumption 
and production)

Ausschluss- 
kriterien  
Nr. (4) (7), (9)
sowie (15) und 
(16)

Durch die in den Ausschlusskriterien  
beinhalteten Umsatzschwellen wird 
die Investition in als besonders  
problematisch eingestuften  
Energiequellen beschränkt.  
Der Anteil von nicht-erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch wird 
damit indirekt berücksichtigt, da an-
zunehmen ist, dass die Begrenzung 
der Investitionen zu einem vermin-
derten Angebot nicht erneuerbarer 
Energie führen wird. 

6. Energieverbrauchsin-
tensität pro Branche mit 
hohen Klimaauswirkun-
gen (Energy consump-
tion intensity per high 
impact climate sector)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8) 

Die Prinzipien 7-9 des UN Global 
Compact halten Unternehmen an die 
Umwelt vorsorglich, innovativ und
zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätig-
keiten zu schützen.

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen 
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Nachhaltigkeitsfaktor/ 
PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

Insbesondere der mit Prinzip 9 UN
Global Compact verfolgte Ansatz,
innovative Technologien zu entwi-
ckeln, kann zu einer Verringerung der 
Energieintensität beitragen. Entspre-
chend wird erwartet, dass Unterneh-
men, welche keine schwerwiegenden 
mit dem UN Global Compact aufwei-
sen, beschränkte negativen Auswir-
kungen auf die Energieverbrauchs-
intensität pro Branche haben.

7. Aktivitäten mit nach-
teiligen Auswirkungen 
auf artenreiche Gebiete 
(Activities negatively 
affecting biodiversity-
sensitive areas)

8. Schadstoffausstoß in 
Gewässer (Emissions to 
water)

9. Sondermüll (Hazar-
dous waste)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Insbesondere wird in Prinzip 7 des
UN Global Compact der Vorsorge-
ansatz postuliert. Es wird davon 
ausgegangen, dass Unternehmen, 
welche keine schwerwiegenden Ver-
stöße mit dem UN Global Compact 
aufweisen, nur beschränkte nega-
tive Auswirkungen auf geschützte 
Gebiete und die dort beheimateten 
Arten, und nur beschränkte negati-
ve Auswirkungen an anderen Orten 
durch Schadstoffbelastetes oder 
durch Sondermüll entfalten.

10. Verstöße gegen den 
UN Global Compact oder 
die OECD-Leitlinien für 
multinationale Unter-
nehmen (Violations of 
UNGC and OECD- 
Guidelines for MNE)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Schwerwiegende Verstöße gegen 
den UN Global Compact und die 
OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen werden durch das 
Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend 
überwacht.

11. Mangelnde Prozesse 
und Compliancemecha-
nismen um Einhaltung 
des UN Global Compacts 
oder der OECD-Leitli-
nien für multi-nationale 
Unternehmen zu über-
wachen (Lack of pro-
cesses and compliance 
mechanisms to monitor 
compliance with UNGC 
and OECD Guidelines)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Unternehmen, bei denen schwerwie-
gende Verstöße gegen die genannte 
Vereinbarung auftreten, haben er-
kennbar nicht ausreichend Struktu-
ren geschaffen, um die Einhaltung 
der Normen sicherstellen zu können, 
so dass davon ausgegangen werden 
kann, dass der Ausschluss zu einer 
Beschränkung der negativen Aus-
wirkungen führt. 
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Nachhaltigkeitsfaktor/ 
PAI

Berücksichtigt 
durch Begründung

12. Unbereinigte ge-
schlechtsspezifische 
Lohnlücke (Unadjusted 
gender pay gap)

13. Geschlechterdiver-
sität im Aufsichtsrat 
oder Geschäftsführung 
(Board gender diversity)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (8)

Da Prinzip 6 des UN Global Compact 
auf die Abschaffung aller Formen 
von Diskriminierung am Arbeits-
platz abzielt und zudem im Rahmen 
der Prinzipien 3-6 auf die ILO-Kern-
arbeitsnormen verwiesen wird ist 
davon auszugehen, dass der Aus-
schluss schwerwiegender Verstöße 
zu einer Beschränkung negativer 
Auswirkungen führt.

14. Exposition zu kontro-
versen Waffen (Exposure 
to controversial wea-
pons)

Ausschluss- 
kriterium Nr. (2)

Über das Ausschlusskriterium Nr. 
(2) wird eine Investition in Unter-
nehmen, welche Umsatz mit kontro-
versen Waffen, bspw. Antipersonen-
minen erwirtschaften, ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Für Investmentanteile

Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile 
solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor 
genannten PAI berücksichtigen.

Investmentanteile lagen im relevanten Bezugszeitraum vom 01.01.2025 bis zum
31.12.2025 nicht vor.

Konkrete Daten zu den PAI liegen dem Portfolioverwalter aktuell noch nicht vor, Ent-
sprechend kann eine Bewertung etwaiger Investmentanteile in Hinblick auf das Ein-
halten der PAI aktuell noch nicht getroffen werden.

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfolioma-
nager diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen.

Im Rahmen des Jahresberichts des Sondervermögens werden konkrete Informationen
hinsichtlich der tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die unter angegeben PAI
bereitgestellt.

Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft 
unter https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/  erläutert.
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WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Es wurden die Sektoren anhand der NACE Codes ausgewiesen. Für Aktien wurden die
NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter
„https://nacev2.com“ einsehbar.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnitts-
werten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese 
keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensüber-
sicht im Jahresbericht entstehen.

WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN 
INVESTITIONEN?

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der bewor-
benen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 80 % des Wertes des 
Sondervermögens betragen. 

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnitts-
werten für den relevanten Bezugszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025. Dadurch können 
Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen. 

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögens-
gegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche 
Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.

Größte Investitionen Sektor Land
In % der 

Vermögens-
werte

ITM Power PLC Registered Shares LS -,05 Herst.el.Bauel. Großbritannien 7,31 %

Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 Herst.s.el.Ausrüst. USA 7,02 %

Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N. Herst.el.Bauel. Kanada 6,25 %

Ceres Power Holdings PLC Registered  
Shares LS -,10 Herst.s.el.Ausrüst. Großbritannien 5,94 %

JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. 
ADRs)/4 DL-,00002 Beteiligungsgesellsch. Kaimaninseln 5,66 %

QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A   
DL -,0001 Herst.Batt. + Akkum. USA 5,66 %

PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier o.N. Herst.s.el.Ausrüst. Schweden 5,35 %

SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. Herst.s.el.Ausrüst. Deutschland 4,87 %

Aumann AG Inhaber-Aktien o.N. Verw.+Führ. v. Unt. Deutschland 4,32 %

Die Liste umfasst die folgen-
den Investitionen, auf die der 
größte Anteil der im Bezugs-
zeitraum getätigten Investi-
tionen des Finanzprodukts 
entfiel: 
01.01.2025 - 31.12.2025

Die Vermögensallokation gibt 
den jeweiligen Anteil der In-
vestitionen in bestimmte Ver-
mögenswerte an.
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• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die größten Sektoren ausgewiesen. Für die Auswertung der Sek-
toren wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACECo-
des sind unter „https://nacev2.com“ einsehbar.

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 gemäß Art. 54 Delegierte 
Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission keine Investitionen in den dort genannten 
Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren 
von fossilen Brennstoffen ist somit 0,00 %. 

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnitts-
wert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine 
Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht 
im Jahresbericht entstehen.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nach-
haltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien:
	– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige  

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
	– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst 

Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber 
nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Investitionen

#2 Andere 
Investitionen (13,15 %)

#1B Andere  
ökologische oder 
soziale Merkmale 

(0,00 %)

#1A Nachhaltige 
Investitionen  

(100 %)

Taxonomie- 
konform (0,00 %)

Sonstige Umwelt- 
ziele (50,00 %)

Soziales 
 (50,00 %)

#1 Mindestens 86,85 %  
Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale
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Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EUTaxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verord-
nung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirt-
schaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxono-
mieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

• Wurde mit dem Finanzprodukt in EUtaxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1)?

[   ]  Ja 
[   ]  In fossiles Gas    [   ] In Kernenergie 
[X]  Nein

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxono-
miekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz) beitragen und 
kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken 
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 
der Kommission festgelegt.

Sektor Anteil 
in %

Herst.s.el.Ausrüst. 27,54  

Herst.el.Bauel. 23,08

Herst.Batt. + Akkum. 10,57

Beteiligungsgesellsch. 9,30

Verw.+Führ. v. Unt. 5,94

Herst.s. anorg. Grundst. 4,17

Forschung und Entw.BT 3,43

Handelsv. Masch. (o.lw.) 3,28

Elektrizitätsversorgung 2,88

NE-Metallerzbergbau 2,78

Herst.Elektromot.+Gen. 2,68

Gew. Steine+Erden a.n.g. 1,71

Elektrizitätsübertragung 1,37

Bau von Gebäuden 1,15
Einzelh. Motorenkraftst. 0,17

Effekten- + Warenbörsen -0,04

Mit Blick auf die EU-Taxono-
miekonformität umfassen die 
Kriterien für fossiles Gas die 
Begrenzung der Emissionen 
und die Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für Kern-
energie beinhalten umfassen-
de Sicherheits- und Abfallent-
sorgungsvorschriften
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Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangs-
tätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch 
nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:
 

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nach-
haltigen Investitionen mit einem Umweltziel? 

Das Sondervermögen legt keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel fest. Stattdessen investiert das Sondervermögen mindestens 80 % des 
Wertes des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt- und / 
oder sozialen Ziel.

Das Sondervermögen investiert nicht in Wirtschaftstätigkeiten, die EU-Taxonomie-
konform sind.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomie-
konformen Investitionen in abgesetzter Farbe. Da es keine geeignete Methode zur 
Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste 
Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekon-
formität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 
Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Ausrichtung von Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen*

2. Taxonomie-Ausrichtung von Investitionen  
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonforme Tätigkei-
ten, ausgedrückt durch den 
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die die ge-
genwärtige „Umweltfreundlich-
keit“ der Unternehmen, in die 
investiert wird, widerspiegeln  
- Investitionsausgaben
(CapEx), die die umweltfreund-
lichen, für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft rele-
vanten Investitionen der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen 
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umweltfreundli-
chen betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Art der Wirtschaftstätigleit Anteil

Ermöglichende Tätigkeiten 0,00 %

Übergangstätigkeiten 0,00 %

Ermöglichende Tätigkeiten  
wirken unmittelbar ermög-
lichend darauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten einen we-
sentlichen Beitrag zu den 
Umweltzielen leisten. 
Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter ande-
rem Treibhausgasemissions- 
werte aufweisen, die den bes-
ten Leistungen entsprechen.

sind nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten gemäß 
der Verordnung EU 
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Dieser Umstand resultiert daraus, dass das Sondervermögen SDGs berücksichtigt, 
die auf Umwelt- als auch soziale Ziele ausgerichtet sind.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anla-
gezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz?

Unter “Andere Investitionen” können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige 
Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, 
Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige An-
lageinstrumente fallen. 

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 
13,15 %. 

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens in “Andere 
Investitionen” investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in “Andere 
Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer 
zusätzlichen Rendite vornehmen kann. 

Im relevanten Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 gehörten hierzu Investitio-
nen in Bankguthaben und liquide Mittel, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden. 
Einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz dieser gab es nicht.

WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS 
ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN 
MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in 
den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des 
relevanten Zeitraums vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 durchgehend beachtet. 

Folgende Verstöße wurden im Berichtszeitraum zu den im Verkaufsprospekt darge-
stellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt: 
	– Investition in Wertpapiere – min. 80% ESG (Zeitraum 22.04.2025 – 23.04.2025)

Weitere Verstöße gab es im Berichtszeitraum nicht. 

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die 
Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder so-
zialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der 
Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter „https://www.hansainvest.de/unternehmen/ 
compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen“ eingesehen werden.
Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unse-
ren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon 
überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig hö-
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here relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei 
unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen 
leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine 
nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte 
berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG-Integration berücksichtigt 
die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nicht-
finanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), so-
ziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G 
für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale 
Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptver-
sammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. 
(BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern 
geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren 
erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitions-
aktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und 
Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen. 

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben 
wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grund-
sätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest 
Policy.

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärs-
rechte kann über unsere Homepage eingesehen werden: https://www.hansainvest.de .
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VERWALTUNG, VERTRIEB UND BERATUNG

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND  
ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8 | D-22297 Hamburg

Geschäftsführung	

Dr. Jörg W. Stotz
	– Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung  
der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG  
und der Greiff capital management AG

Claudia Pauls 

Dr. Christian Schumacher
	– Seit dem 1. April 2026 als Geschäftsführer bestellt

Ludger Wibbeke
	– zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST 
LUX S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Aufsichtsrat		

Martin Berger,
	– Vorsitzender
	– Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,  
Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates  
der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Stefan Lemke
	– stellvertretender Vorsitzender 
	– stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates  
der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, 

	– Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, 
Hamburg

Markus Barth
	– Vorsitzender des Vorstandes der  
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange
	– Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, 
Essen

Prof. Dr. Harald Stützer
	– Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller
	– Kaufmann

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

VERWAHR- UND ZAHLSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 
Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach

ANLAGEBERATER

BN & Partners Capital AG
Steinstr. 33 | D-50374 Erftstadt

GEBUNDENER VERMITTLER DES ANLAGEBERATERS 
IM SINNE VON § 2 ABSATZ 10 KWG, INFORMATIONS-
STELLE UND INITIATOR

green benefit AG
Gustav-Weißkopf-Str. 7 | D-90768 Fürth

ABSCHLUSSPRÜFER DES FONDS

KPMG Audit S.à r.l. 
39, Avenue John F. Kennedy | L-1855 Luxemburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER DER  
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5 | D-20355 Hamburg
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die Kennzahlen per 31. Dezember 2025 lauten wie folgt:

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell 
gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der 
Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ 
die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt 
wurde, berechnet.

Die Performancerechnungen der letzten fünf Kalenderjahre 
lauten wie folgt:

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Wäh-
rungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer 
anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine 
Rückschlüsse auf die laufende und zukünftige Entwicklung 
eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Perfor-
mancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die 
Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg.

Zahlstelle in der Schweiz:

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstr. 181
CH-8400 Winterthur

Vertreter in der Schweiz:

Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG,
Stadthausstrasse 14
CH-8400 Wintherthu

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsregle-
ment, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- 
und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter 
bezogen werden.

green benefit Global Impact Fund - I

Total Expense Ratio     2,20 %

Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

green benefit Global Impact Fund - P

Total Expense Ratio 2,80 %

Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

01.01.2021 – 31.12.2021

green benefit Global Impact Fund – I -6,76 %

green benefit Global Impact Fund – P -7,01 %

01.01.2022 – 31.12.2022

green benefit Global Impact Fund – I -24,60 %

green benefit Global Impact Fund – P -25,17 %

01.01.2023 – 31.12.2023

green benefit Global Impact Fund – I -28,04 %

green benefit Global Impact Fund – P -28,60 %

01.01.2024 – 31.12.2024

green benefit Global Impact Fund – I -49,61 %

green benefit Global Impact Fund – P -49,94 %

01.01.2025 – 31.12.2025

green benefit Global Impact Fund – I +22,34 %

green benefit Global Impact Fund – P +21,65 %

Valoren-Nr.

green benefit Global Impact Fund - I 26 036 792

green benefit Global Impact Fund - P 26 036 779
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